
Gewerkschaft PRO-GE, Lohntabelle für die Gutsbetriebe Salzburg, gültig ab 1. Jänner 2023  

Lohntabelle 

für die ArbeiterInnen in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Gutsbetriebe, sons-

tige nicht Bäuerliche und Bäuerliche Betriebe) im Bundesland Salzburg 
 

gültig ab 1. Jänner 2023 
 
(1) 

L O H N T A F E L 

 

LOHNGRUPPEN        Monatslohn brutto 

           in Euro 

1. Wirtschafter; Landwirtschaftsmeister, 

soferne diese als Wirtschafter verwendet werden und 

alle Meister in den Sondergebieten der Landwirtschaft, 

soferne sie in ihrem erlernten Beruf verwendet werden  €  2.418,00 

 

2. Schaffer, Obermelker, Obergärtner, 

Gutshandwerker, Kraftfahrer  €  2.285,00 

 

3. Land- und forstwirtschaftliche Facharbeiter, Koch €  2.059,00 

 

4. Melker, Senner sowie Landarbeiter, die auch als Traktorführer 

in Verwendung stehen oder auch Stallarbeiten verrichten €  1.911,00 

 

5. Alle sonstigen Landarbeiter  €  1.803,00 

 

6. LEHRLINGSEINKOMMEN – Bäuerliche Betriebe 

im 1. Lehrjahr €     652,00 

im 2. Lehrjahr €     770,00 

im 3. Lehrjahr €  1.020,00 

  

7. LEHRLINGSEINKOMMEN – Gutsbetriebe 

1. Lehrjahr  €     728,00 

2. Lehrjahr  €     975,00 

3. Lehrjahr  €  1.192,00 

 

(2) Zu den vorstehenden Bruttolöhnen der Lohngruppen 1 bis 7 erhalten die Arbeitnehmer (Lehr-

linge) eine Schmutzzulage von € 35,00 monatlich. 

 

(3) Der Taglohn beträgt 1/26 des Monatsbruttogesamtlohnes. 

 

(4) Der Stundenlohn beträgt 1/173 (bei 40 h/Woche) des Monatsbruttogesamtlohnes. 

 

(5) Befristete Regelung betreffend bestehender Überzahlungen: 

Bestehende Überzahlungen der kollektivvertraglichen Löhne bzw. der Lehrlingseinkommen bleiben 

in ihrer euro/centmäßigen Höhe gegenüber den ab 1. Jänner 2023 erhöhten kollektivvertraglichen 

Löhnen bzw. der Lehrlingseinkommen aufrecht. (Dieser Absatz ist bis 31.12.2023 befristet) 

 

(6) Für echte Praktikanten findet der Kollektivvertrag keine Anwendung. Es wird eine monatliche Ent-

schädigung von € 500,00 empfohlen.  


